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Stadt Kronach 108 

1. Änderungssatzung zur  
Satzung über das Bestattungswesen in der 

Stadt Kronach 

- Friedhofs- und Bestattungssatzung -  
vom 22.11.2010 

Auf Grund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 und 2 und 
Abs. 2 der Gemeindeordnung (GO) erlässt die Stadt Kro-
nach folgende 

ÄNDERUNGSSATZUNG 

§ 1 
Die Satzung tritt am 30.09.2022 außer Kraft.

Stadt Kronach 
den 12.09.2022 

Angela Hofmann 
Erste Bürgermeisterin 

Stadt Kronach 109 

2. Änderungssatzung zur  
Satzung der Stadt Kronach über die Erhe-

bung von Gebühren für die Benutzung ihrer 
Bestattungseinrichtungen sowie für damit im 
Zusammenhang stehende Amtshandlungen 

- Friedhofsgebührensatzung - 
Änderungssatzung vom 02.07.2018 

Auf Grund von Art. 8 Abs. 1 des Kommunalabgabenge-
setzes (BayRS 2024-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 25. Februar 2010 (GVBl. S. 66) und Art. 20 Abs. 1 des 
Kostengesetzes -KG- (BayRS 2013-1-1-F) in der Fassung 
vom 02.07.2018 erlässt die Stadt Kronach folgende 

ÄNDERUNGSSATZUNG 

§ 1 
Die Satzung tritt am 30.09.2022 außer Kraft. 

Stadt Kronach 
den 12.09.2022 

Angela Hofmann 
Erste Bürgermeisterin 
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Markt Marktrodach 110

Bekanntmachung 

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
Öffentliche Bekanntmachung über  

Aufstellung des Bebauungsplans für das  
„Gewerbegebiet Großvichtach“ 

Der Marktgemeinderat beschloss in seiner Sitzung vom 
06.04.2020 den vorhabenbezogenen Bebauungsplan zur 
Ausweisung eines Gewerbegebietes in Großvichtach in 
seiner Fassung vom 25.03.2019. 

Dieser Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften 
hierzu werden gem. § 10 Abs. 1 und 3 Baugesetzbuch 
(BauGB) durch diese Bekanntmachung rechtsverbindlich. 
Ein Genehmigungsverfahren beim Landratsamt Kronach 
war nicht erforderlich. 

Hinweis gemäß § 215 BauGB:

Unbeachtlich werden 

1. eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2  
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächen-
nutzungsplans und 

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs 

Marktrodach, den 22.08.2022 

Norbert Gräbner 
Erster Bürgermeister 

2 - 014 111

Sitzung des Abfallwirtschafts- und  
Umweltausschusses

Am Dienstag, 15.11.2022, um 09:00 Uhr findet im Sit-
zungssaal des Landratsamtes Kronach eine Sitzung 
des Abfallwirtschafts- und Umweltausschusses mit 
folgender Tagesordnung statt. 

Tagesordnung

1  Informationen
2  Entwicklung der Abfallwirtschaft
2.1  Abfallbilanz 2021
2.2  Abfallbericht 2021
2.3  Betriebsabrechnung 2021
2.4  Ausblick 2022/2023
3  Antrag des Diakonischen Werks der Evang.-

Luth. Dekanatsbezirke Kronach-Ludwigsstadt/ 
Michelau e. V. vom 07.10.2022 auf Förderung des 
Diakonie-Gebrauchtwarenmarktes

4  Unvorhergesehenes
5  Anfragen und Sonstiges

Ein nicht öffentlicher Sitzungsteil schließt sich an. 

Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie sind die Plätze 
für interessierte Bürgerinnen und Bürger in den öffent- 
lichen Sitzungen der Kreisgremien begrenzt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass für die Teilnahme an 
der Sitzung die zum Zeitpunkt der Sitzung geltenden  
Corona-Schutzmaßnahmen zu beachten sind. 

Wir bitten um Ihr Verständnis. 

Kronach, 04.11.2022 
Landratsamt 

Landratsamt Kronach
Löffler 

Landrat


